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(Briefkopf des Mitgliedsbetriebes)
Anlage 1
Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung 

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

Rückforderung von Abgaben nach dem Absatzfondsgesetz 
Firmen-Nr.: __________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Betrieb hat im Zeitraum vom ____________ bis __________ Abgaben nach dem Absatzfondsgesetz entrichtet. Unseren Abgabenzahlungen lagen dabei in den unten genannten Erhebungszeiträumen ausschließlich Beitragsmitteilungen zugrunde, die von unserem Betrieb selbst ausgestellt worden sind. Abgabenbescheide sind nicht ergangen. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 3. Februar 2009 festgestellt hat, dass das Absatzfondsgesetz seit dem 1. Juli 2002 verfassungswidrig und nichtig ist, ist die Rechtsgrundlage für die von uns geleisteten Zahlungen entfallen. Wir fordern daher hiermit folgende Abgabezahlungen zurück: 

Erhebungszeitraum 

2002/07-12


_________________ EUR

2003/01-06


_________________ EUR

2003/07-12


_________________ EUR

2004/01-06


_________________ EUR

2004/07-12


_________________ EUR

2005/01-06


_________________ EUR

2005/07-12


_________________ EUR

2006/01-06


_________________ EUR

2006/07-12


_________________ EUR

2007/01-06


_________________ EUR

2007/07-12


_________________ EUR

2008/01-06


_________________ EUR

2008/07-12


_________________ EUR

Die genannten Beträge sind bei Erstattung gem. § 818 Abs. 1 BGB analog zu verzinsen. 

Uns ist bekannt, dass durch den Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft Musterverfahren geführt werden, mit denen die mit diesen Erstattungsansprüchen zusammenhängenden Rechtsfragen gerichtlich geklärt werden sollen. Wir sind damit einverstanden, dass Sie unseren Antrag ruhen lassen, bis über die genannten Musterverfahren rechtskräftig entschieden ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Sie bis spätestens 18. Dezember 2009 gegenüber den hier geltend gemachten Rückerstattungsansprüchen auf die Einrede der Verjährung verzichten. Falls wir bis zu dem genannten Datum nichts von Ihnen hören sollten, würden wir uns gezwungen sehen, unsere Ansprüche noch vor dem Jahresende gerichtlich geltend zu machen, um einen eventuellen Verjährungseintritt zu verhindern. 

Mit freundlichen Grüßen 






